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Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für das Grundstück 
Albrechtstr. 32/34 in Wuppertal-Elberfeld 
vom: 14.02.2012 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV NRW S. 271) in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1, 
16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Rat der Stadt Wuppertal am 13.02.2012 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Das in § 2 genannte Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1164 – 
Friedrichstraße / Nordstraße -, für den die Stadt Wuppertal am 16.02.2011 die Aufstellung 
beschlossen hat. Zur Sicherung der Planung in dem künftigen Planbereich wird eine 
Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Von der Veränderungssperre wird folgendes Grundstück an der Albrechtstr. 32/34 in 

Wuppertal-Elberfeld betroffen: 
 
 Gemarkung: Elberfeld 
 Flur:  101 
 Flurstück: 109 
 
 
(2) Ein Lageplan, in dem das von der Veränderungssperre betroffene Grundstück gekenn-

zeichnet ist, ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 3 
 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen künftigen Planbereich dürfen 
 
 a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche 
  Anlagen nicht beseitigt werden 

 
 b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund- 
  stücken oder baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
  zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 
 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
 der Gemeinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
 entgegenstehen. 
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(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 
 a) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind 

 b) Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dürfen 

 c) Unterhaltungsarbeiten und 

 d) die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 

 
 

§ 4 
 
 
Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit der 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes, spätestens jedoch nach 2 Jahren außer Kraft, wobei die 
1-jährige Zurückstellung auf die Frist angerechnet wird. 
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Geltungsbereich der Veränderungssperre

Abgrenzung des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes

Anordnung einer Veränderungssperre für das Grundstück Albrechtstraße 32, 34
in Wuppertal-Elberfeld

Gemarkung Elberfeld, Flur 101, Flurstück 109

Bebauungsplan Nr.: 1164   - Friedrichstraße / Nordstraße -
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_________________________ 

 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor-

den sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss überein-

stimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.02.2012 beschlos-
sen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Lageplan liegt montags - freitags von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 14 – 16 Uhr zur 
Einsichtnahme im Ressort 102 - Vermessung, Katasteramt und Geodaten -, Rathaus Wup-
pertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 
0, Zimmer C 055 aus. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 14.02.2012 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Erhaltungs- u. Gestaltungssatzung der Stadt Wuppertal  
Sedansberg II  

- Bereich Siedlungsstraße -  
vom 23.01.2012  

 
Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 
(GV.NRW. S. 271), des § 172 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBI. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) und des § 
86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV.NRW. 
S. 215) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV.NRW. S. 863) hat der Rat der Stadt 
am 13.02.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
Inhalt der Satzung 
 
I. Abschnitt: Geltungsbereich, städtebauliche Ziele und Genehmigung  
§ 1 Geltungsbereich  
§ 2 Städtebauliche Ziele 
§ 3 Genehmigungspflicht 
 
II. Abschnitt: Gestaltungsregelungen 
§ 4 Fassaden 
§ 5 Fassadenmaterialen  
§ 6 Fenster und Türöffnungen 
§ 7 Balkon und Loggien 
§ 8 Dächer und Dachgestaltung 
§ 9 Garagen und Freiflächen 
§ 10 Grundstückseinfriedungen 
§ 11 Antennen und Satellitenempfänger 
 
III. Abschnitt: Regelungen zu Werbeanlagen  
§ 12 Begriff Werbeanlage  
§ 13 Gestaltungsgrundsätze für Werbeanlagen 
 
IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
§ 14 Ausnahmen und Befreiungen 
§ 15 Ordnungswidrigkeiten 
§ 16 Inkrafttreten 
 

------------------------------------------------------ 
 

I. Abschnitt: Geltungsbereich, städtebauliche Ziele und Genehmigung 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst ein Gelände östlich der Sedanstraße, nördlich 
der Schwalbenstraße, westlich der Alarichstraße bis hin zur Meisenstraße, südlich der 
Meisenstraße bis hin zur Amselstraße, westlich der Amselstraße bis zur der öffentlichen 
Grünfläche zwischen Amselstraße und Siedlungsstraße, nördlich dieser Grünfläche, bis zu den 
nördlichen Grundstücksgrenzen Siedlungsstraße 28 bis 25, nördlich der Grundstücke 
Siedlungsstraße 27 und 25, westlich der Grundstücksgrenzen Siedlungsstraße 27 bis 7, 
nördlich des Gebäudes Sedanstraße 112 und einschließlich der Ostseite der Sedanstraße von 
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Nr. 104 bis 132. Der räumliche Geltungsbereich ist als zeichnerische Anlage Bestandteil dieser 
Satzung.   
 
(2) Folgende Straßen und Häuser befinden sich somit im Satzungsgebiet: 
Alarichstraße   31, 29, 27, 25, 23, 21 19, 17       
Schwalbenstraße   41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 23, 21, 15, 9, 7, 5,    
Sedanstraße  104, 106, 108,110,112,118,120,122,124,126,128,130,130a,132 
Siedlungsstraße  1,1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 und 

2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28  
Totilaweg   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,          
Boelckestraße   1, 1a, 2a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27 und 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20  
Spechtweg   1, 3, 5, 7, 9, 11 
Fasanenweg  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
Amselstraße   4, 6, 8, 10, 12, 14 und 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Meisenstraße   2, 30 
Theoderichstraße  4, 6, 54, und 15, 55,           
 

§ 2 
Städtebauliche Ziele 

 
(1) Mit dieser Satzung soll das historische Stadtbild im Gebiet Sedansberg in seiner städtebauli-
chen Eigenart und städtebaulichen Gestalt erhalten bleiben.  
 
(2) Der Sedansberg zwischen Schwalbenstraße, Siedlungsstraße, Sedanstraße und 
Alarichstraße zählt zu den stadthistorisch wichtigen und in ihrer städtebaulichen Eigenart 
besonders erhaltenswerten Siedlungsbereichen und gilt dabei als bedeutendes Zeugnis des 
Siedlungsbaus der 1920er Jahre in der damaligen Stadt Barmen. Die prägenden Merkmale der 
städtebaulichen Raumbildung, das einzigartige stadtgestalterische Zusammenwirken von 
Vorgärten, Einfriedigungen, Hausgruppen und gemeinsamen Hofflächen gilt es zu erhalten. 
Dies gilt insbesondere bei Änderungen von Fassaden- und Dachgliederungen, Materialwahl 
und Farbgestaltung, auch vor dem Hintergrund notwendiger energieeffizienter Modernisie-
rungsmaßnahmen. 
 

§ 3 
Genehmigung 

 
(1) Im Geltungsbereich der Satzung bedürfen der Rückbau, die Änderung oder die 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung. Gleiches gilt für die Änderung der 
äußeren Gestaltung baulicher Anlagen sowie für das Errichten, Anbringen oder Ändern von 
Werbeanlagen und Warenautomaten im Sinne dieser Satzung. Diese Genehmigungspflicht 
umfasst auch die genehmigungsfreien Vorhaben gemäß § 65 BauO NRW, sofern sie die 
Intentionen dieser Satzung und deren Regulierungstatbestände berühren. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn von dem jeweiligen Vorhaben eine optische Ein- oder Auswirkung auf den 
öffentlichen Raum ausgeht. Anträge auf Genehmigung sind schriftlich an die Untere 
Bauaufsichtsbehörde zu richten.  
 
(2) Die Genehmigung der unter Abs. 1 genannten Maßnahmen kann versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die 
Ortsgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere ge-
schichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung einer 
baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestaltung des Gebietes 
durch die bauliche Anlage beeinträchtigt wird.  
 
(3) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden.  
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II. Abschnitt: Gestaltungsregelungen 
 

§ 4 
Fassaden 

 
Bei Umbaumaßnahmen an stadtbildprägenden Gebäuden müssen die historisch wertvollen, 
charakteristischen Fassadengliederungselemente wie Erker, Risalite, Quaderungen, 
Sockelzonen, Lisenen, Gesimsbänder sowie Schmuckelemente wie Fensterverdachungen, 
Vergiebelungen, Umrahmungen und Friese erhalten oder bei Entfernung durch gleiche 
Gestaltungselemente ersetzt werden. Plastische Schmuckelemente insbesondere an den 
Türportalen sind auch bei Umbau und Renovierung zu erhalten oder in gleicher Ausführung zu 
ersetzen. 
 

§ 5 
Fassadenmaterialien  

 
(1) Verputzte Fassaden oder Ziegel-Putz-Kombinationen sind in den Straßenabschnitten 
zulässig, die bereits durch Putzfassaden vorgeprägt sind. Teilverschieferungen sind ebenso 
zulässig wenn sie historisch begründbar sind. In der Sockel- und Erdgeschosszone ist die Ver-
wendung von Naturstein zulässig. Für gliedernde oder plastische Gebäudeelemente wie z. B. 
Giebeldreiecke sowie Fensterfaschen, Sohlbänke, Fensterstürze, Gesimse oder Lisenen sind 
Putz oder Naturstein zu verwenden. 
 
(2) Folgende Materialien sind unzulässig: Imitatverkleidungen u. Verbretterungen;  

   Baustoffe mit metallischen Oberflächen;  
 

(3) Die Farbe der Putz- und Wandflächen ist auf die Nachbarbebauung anzupassen, soweit sie 
sich nicht historisch ableiten lässt. Die Farbgebung gliedernder oder ornamentaler Elemente 
muss im Farbkontext der gleichen Farbgruppe angehören wie die Hauptfassadenfarbe.  
 

6 
Fenster und Türöffnungen 

 
(1) Fenster und Außentüren in den Gebäuden sind entsprechend der architektonischen 
Gestaltung in den jeweiligen Straßenzügen auszubilden, Instand zusetzen bzw. formgleich 
nachzubauen und farblich auf die Fassade abzustimmen. Hierbei ist die 
Originalfensteraufteilung und Türgestaltung des ursprünglichen Gebäudes als Maßstab zu 
nehmen. Bei Neuanfertigung sind Türen und Tore aus Holz zu fertigen. Oberlichter und 
Teilverglasungen sind entsprechend der ursprünglichen Farbgebung beizubehalten. 
 
(2) Türöffnungen an den Gebäuden dürfen nicht verändert werden. Im Einzelfall ist auch die 
Funktionsänderung des Hauszugangs zulässig, jedoch muss die Eingangssituation 
einschließlich Eingangstüre optisch und baulich weiterhin erhalten bleiben. Alle einsehbaren 
Fensterrahmen und Fensterunterteilungen an einem Gebäude sind mit Ausnahme von Schau-
fenstern in Material- und Farbwahl einheitlich zu gestalten. 
 

§ 7 
Balkone und Loggien 

 
Balkone, Loggien und Dachterrassen sind zu öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich der ge-
schlossenen Bebauung unzulässig. Sie sind an den von öffentlichen Verkehrsflächen 
abgewandten Gebäudeseiten und zum Blockinnenbereich hin ausnahmsweise zulässig, wenn 
sie in die Fassadengliederung eingebunden sind und sich der Gebäudegestaltung klar 
unterordnen.  
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§ 8 
Dächer und Dachgestaltung 

 
(1) Die Erscheinungsform der das Straßenbild prägenden, geneigten Dachformen (Sattel-, 
Walm-, Krüppelwalm-, Zelt-, Mansard- und Mansardwalmdach) ist zu wahren und zu erhalten. 
Bei Neubau oder Umbauten hat sich die Dachform an die durch die Nachbargebäude geprägte 
nähere Umgebung einzufügen. 
 
(2) Die Traufhöhe eines Gebäudes hat sich der Traufhöhe der Nachbargebäude anzupassen.  
 
3) Bei Neubauten sind Flachdächer und Pultdächer nur zulässig bei ein- und zweigeschossigen, 
untergeordneten Gebäuden, Gebäudeteilen, Nebengebäuden und Garagen, die vom 
öffentlichen Straßenraum nicht eingesehen werden können. 
 
(4) Ein Abweichen von der nachbarlichen und umgebenden Hauptfirstrichtung ist zulässig, 
wenn es sich um untergeordnete Dächer handelt oder der Wechsel der Firstrichtung der 
Betonung einer besonderen städtebaulichen Idee dient.  
 
(5) Dachaufbauten sind in Form von Zwerchhäusern und Gauben zulässig, soweit wie sie dem 
historischen Vorbild entsprechen oder zum Bestand zählen. Unterschiedliche Gaubenformen 
sind auf der Dachfläche eines Gebäudes unzulässig. Sie müssen in Ausbildung, Proportion und 
Lage auf die Art und Gliederung der darunter liegenden Fassade bezogen sein und sich der 
Gesamtwirkung der Dachfläche unterordnen. Die Dachgauben eines Gebäudes sind in gleicher 
Höhe anzulegen. Bei überstehenden Dächern ist zwischen Gaube und Traufe ein Abstand von 
zwei Dachpfannenreihen bzw. mindestens 0,50 m einzuhalten.  
 
(6) Dacheinschnitte und Sonnenenergieanlagen (z.B. Sonnenkollektoren) sind, soweit sie vom 
öffentlichen Straßenraum eingesehen werden können, nicht zulässig. In Ausnahmefällen 
können Sonnenenergieanlagen auch straßenseitig zulässig sein, wenn sie von der Farbgebung 
und Flächengröße her keine negativen Auswirkungen auf das Gesamterscheinungsbild des 
Gebäudes auslösen. 
 
(7) Die Dachflächen sind mit nicht glänzenden und unglasierten, naturroten oder anthrazitfar-
benen Dachziegeln aus Ton oder Beton einzudecken und haben sich hinsichtlich der Farbwahl 
der Nachbarbebauung anzupassen. In besonderen Einzelfällen ist die Verwendung von Natur-
schiefer zulässig, wenn er zum Typus des Gebäudes gehört bzw. historisch begründbar ist. Für 
untergeordnete Sonderbauteile (z.B. Dachgauben) ist die Verwendung von Metalleindeckungen 
und Naturschiefer zulässig.  

 
§ 9 

Garagen und Freiflächen 
 
(1) Die Gestaltung von Garagenbauten, die vom öffentlichen Straßenraum eingesehen werden 
können, hat sich hinsichtlich der Farb- und Materialwahl an der Gestaltung des Hauptgebäudes 
zu orientieren. 
 
(2) Die innerhalb der Wohnhöfe und Wohnblocks befindlichen großflächigen begrünten 
Freiflächen (Innenhofflächen) sind in ihrer gärtnerischen Nutzung zu erhalten und zu pflegen. 
 

§ 10 
Grundstückseinfriedigungen 

 
Bei Modernisierungen oder Neuanlagen sind nur Natursteinmauern als räumlich wirksame Ein-
friedungen zum Straßenraum hin zulässig. Für die begrünten Blockinnenbereiche sind als 
interne Abgrenzungen bei Grundstücksgrenzen lediglich niedrige Zaunanlagen bis zu einer 
Höhe von 0.80 m zulässig oder in gleicher Höhe eine Bepflanzung mit Heckengehölzen. 
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§ 11 
Antennen und Satellitenempfänger 

 
Antennen und Satellitenempfänger dürfen nur auf der vom öffentlichen Straßenraum ab-
gewandten Dach- bzw. Fassadenfläche oder unter der Dachhaut angebracht werden. Ausnah-
men sind nur zulässig, wenn ein geordneter Empfang andernfalls nicht sichergestellt werden 
kann. Sie sind so anzubringen, dass sie von öffentlichen Straßen und Plätzen nicht gesehen 
werden können. Erforderliche Leitungen dürfen nur auf der straßenabgewandten Fassade 
angebracht werden. 

 
 

III. Abschnitt: Regelungen zu Werbeanlagen  
 

§ 12 
Begriff der Werbeanlage 

 
(1) Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Anlagen der Außenwerbung als ortsfeste 
Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf 
dienen und vom öffentlichen Straßenraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere 
Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen sowie für Zettel- oder Bogenanschläge 
oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen. 
 
(2) Keine Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind: 
 

- Werbeanlagen, die anlässlich zeitlich begrenzter Veranstaltungen, insbesondere Aus- 
und Schlussverkäufe, an der Stätte der Leistung angebracht werden. Dies gilt ebenso für 
zeitlich begrenzte kirchliche, kulturelle, politische, sportliche u. ä. Veranstaltungen,  

- Plaketten oder ähnliche kleinformatige Hinweise auf Eigentümer, Stifter oder Künstler an 
Bänken, Brunnen, Plastiken oder dergleichen,  

- Hinweisschilder unter 0,25 m2 auf Name, Beruf, Öffnungs- und Sprechzeiten an Einfrie-
dungen und Hauswänden. 

 
§ 13 

Gestaltungsgrundsätze für Werbeanlagen 
 

(1) Werbeanlagen müssen sich in Größe, Werkstoff, Farbe und Form sowie in ihrer maßstäbli-
chen Anordnung dem Charakter der Straßen und Platzräume und den sie prägenden 
Einzelgebäuden unterordnen. 
 
(2) Die Anbringung von Werbeanlagen ist nur an der Stätte der Leistung und auf den Straßen 
zugewandten Seite der Gebäude zulässig. Hiervon ausgenommen sind Schaukästen im 
öffentlichen Straßenraum und Schaufenster. 
 
(3) Werbeanlagen dürfen nur im Erdgeschoss angebracht werden. Sie dürfen wesentliche archi-
tektonische Gliederungselemente - Fenster, Brüstungsbänder, Pfeiler, Stützen, Giebeldreiecke, 
Gesimsbänder, Traufen, obere Wandabschlüsse, Gebäudekanten, Lisenen und Stuckaturen - 
nicht überdecken.  
 
(4) Bei beleuchteten Werbeanlagen ist die Verwendung von Blinkwerbung / Wechsellichtanla-
gen, laufenden Schriftbändern und selbstleuchtenden (fluoreszierenden) Werbeanlagen 
unzulässig. 
 
(5) Darüber hinaus findet §13 BauGB NRW Anwendung. 
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IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 

§ 14 
  Ausnahmen und Befreiungen  
 
Von den Vorschriften dieser Satzung können Ausnahmen gestattet und Befreiungen 
zugelassen werden, wenn die baulichen Anlagen mit ihrer Umgebung so in Einklang gebracht 
werden, dass sie das Straßen- und Ortsbild nicht stören und die Zielsetzungen dieser Satzung 
nicht gefährdet werden. Abweichungen von den die Baugestaltung betreffenden Vorschriften 
richten sich nach §§ 74a, 86 A Abs. 5 in Verbindung mit § 73 BauO NRW. 
 

§ 15  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne vom § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig eine bauliche Anlage ohne die erforderliche Genehmigung nach § 3 dieser Satzung 
rückbaut oder ändert.  
 
(2) Ebenso ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach dieser Satzung 
genehmigungspflichtige bauliche Veränderungen vornimmt sowie eine genehmigungspflichtige 
Werbeanlage errichtet, anbringt oder ändert, ohne zuvor die erforderliche Genehmigung 
eingeholt zu haben (§ 84 Abs. 4 Nr. 20 BauO NRW).  
 
(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 25.000.- € 
(in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) sowie einer Rückbauverpflichtung geahndet werden.  
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
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VO_0627_11-Hinweis.doc 

 
_________________________ 

 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor-

den sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.02.2012 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 14.02.2012 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Erneute öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 27.02.2012 bis 27.03.2012 einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 01.02.2012 die erneute öffentliche Auslegung des nachstehend genannten 
Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1135 – Am Schaffstal – 

 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst einen Teilbereich des Briller Viertels zwischen der 
Nüller Straße, der Katernberger Straße, dem Knappertsbuschweg und der Funckstraße. 
 
Planungsziel: Steuerung der baulichen Entwicklung im Bereich der Katernberger Straße (Am 
Schaffstal) und des Umfangs von Nebenanlagen im Planbereich. 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bebauungsplan liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), in dem angegebenen 
Zeitraum mit Begründung zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen 
und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und zwar 
montags bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zum genannten Bebauungsplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 5. Etage, Zi. C 517, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
§ 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
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- 2 - 

Das Bebauungsplanverfahren wurde gem. § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB und von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wurde abgesehen; 
das Monitoring gem. § 4c BauGB wurde nicht angewendet. 
 
 
 
Wuppertal, den 08.02.12 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 01.02.2012 die Aufstellung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1173 – Holländische Heide - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich schließt nördlich an die Straße Holländische Heide an, 
grenzt im Süd-Westen an die Hainstraße und erstreckt sich in nord/nord-westlicher Richtung über 
eine Fläche von rd. 3,7 ha. 
 
Planungsziel: Entwicklung eines neuen Wohngebiets, Steuerung von Art und den Umfang der 
Bebauung sowie Anpassung der Erschließung an die aktuellen Gegebenheiten im Planbereich. 
 
Allgemeine Hinweise: Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 
BauGB wird abgesehen; das Monitoring gem. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit wird durchgeführt. 
 
 
 
Wuppertal, den 08.02.12 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 01.02.2012 die Aufstellung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1172 – Sonnborner Straße / Rutenbecker Weg - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst einen Bereich südlich der Sonnborner Straße, 
östlich des Rutenbecker Weges, nördlich des Sonnborner Ufers und westlich des Sportplatzes am 
Sonnborner Ufer. 
 
Planungsziel: Stärkung des Nahversorgungsbereiches Sonnborn durch die Planung eines 
Lebensmittelmarktes mit Anbindung an die Sonnborner Straße. 
 
Allgemeine Hinweise: Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 
BauGB wird abgesehen; das Monitoring gem. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
 
Wuppertal, den 08.02.12 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 

Aufstellung von Bauleitplänen 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 01.02.2012 die Aufstellung der 74. Flächennutzungsplanänderung „Windenergie-
nutzung Kleine Höhe“ beschlossen. 

 

Der Änderungsbereich befindet sich nördlich der Nevigeser Straße zwischen den Hoflagen  
„Auf der Schmitten“, „Herrnasbruch“, „Königshof“, „Wüstenhof“, „Jungmannshof“ und „Am 
Lindgen“, wie in der o.a. Karte kenntlich gemacht.  

Planungsziel: Im Bereich der bestehenden Darstellung einer gewerblichen Baufläche soll die 
planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung von 1 - 2 Windenergieanlagen geschaf-
fen werden.   

Die öffentliche Auslegung des genannten Bauleitplanes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, 
der besonders bekannt gemacht wird. 

Wuppertal, den 13.02.2012 

Der Oberbürgermeister 
i.V. 

 

 

Meyer 
Beigeordneter 
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